Weinbauverband Württemberg e.V.

74189 Weinsberg, Hirschbergstraße 2


                                                                                              74183 Weinsberg, Postfach 1148


Bestellungen von Prämierungsstreifen

     und runden Siegelmarken

InForm Etiketten




Antragsteller:

Im Tal 9

91623 Sachsen b. Ansbach



_________________________________

Fax-Nr. 09827/92788-44



_________________________________








_________________________________








Betriebs-Nr.________________________

unbedingt ankreuzen!

Prämierungsstreifen 

ungummiert

Neue Siegelmarken 

ungummiert

Neue Siegelmarken 

selbstklebend 

"Wortende voraus"

Neue Siegelmarken 

selbstklebend 

"Wortanfang voraus"

Neue Siegelmarken

selbstklebend

"Fuß voraus"

*diese Siegelmarken sind alle auf einem 76 mm Rollenkern, sie können mit 3 000er und

10 000 Wicklung  pro Rolle geliefert werden 

Handetikettierung ()
Maschinenetikettierung ()

Gold

Silber

Bronze

Gesamt

	
	
	
	


 (Die Stückzahl muss jeweils durch 500 teilbar sein)

Gold

Silber

Bronze

Gesamt

	
	
	
	


(Die Stückzahl muss jeweils durch 3.000 teilbar sein)

Gold*

Silber *

Bronze
*
Gesamt

	
	
	
	


 (Die Stückzahl muss jeweils durch 3.000/10 000 teilbar sein)

Gold *

Silber*

Bronze*
Gesamt

	
	
	
	


(Die Stückzahl muss jeweils durch 3.000/10 000 teilbar sein)
Gold*

Silber

Bronze

Gesamt

	
	
	
	


(Die Stückzahl muss jeweils durch 3.000/10 000 teilbar sein)

Erklärung:

Ich/Wir erkläre/n, dass die oben bestellten Prämierungsstreifen oder Siegelmarken nur zur Ausstattung von prämierten Weinen und deren durch Genehmigungsbescheid erteilte Menge der Württembergischen Weinprämierung verwendet werden. Für die Ausstattung bin ich/sind wir verantwortlich. Eine Weitergabe loser Prämierungsstreifen oder Siegelmarken an Dritte ist nicht gestattet.

Ich bin/Wir sind bereit, dem Vertreter des Weinbauverbandes Württemberg e.V. jederzeit eine Überprüfung über die Verwendung der bezogenen Prämierungsstreifen oder Siegelmarken zu gewähren.

Entspricht die Verwendung des Prämierungsstreifens oder der Siegelmarken nicht dem Ergebnis bzw. dem prämierten Wein, so hat dies den Ausschluss von weiteren Prämierungen zur Folge.
Datum, Unterschrift:_______________________________


